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An das 
Bundesministerium 
für Fi.nanzen 

Himmelpfortgasse 4 bis 8 
1015 Wie n 

Bitte in der Antwort die 
Geschäftszahl dieses 
Schreibens anführen. 

:.i .; 
._----_ .... _ .... _-........ -._.:~~ .. -

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mi.t dem das Abgabenverwaltungs
organisationsgesetz geändert wird; 
Stellungnahme 

Zu Zahl: 02 0102/11-IV/2/83 vom 27. 9. 1983 

Gegen den übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz geändert wird, wer

den keine Ei.nwendungen erhoben. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

i.A. Dr. Z e bis c h 

Landesamtsdirektor 
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A!:lschriftlich 

An alle Ämter der L~ndesregierungen 

gesondert an die Verbindungs stelle der Bundesländer 
beim Am~ der Niederästerr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen - ' 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

i.A. Dr. Z e bis c h 

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A.: 
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